
Antrag Nr. 23-I-30-0006
Gemeinsamer Antrag der BIC und FDF 

Betreff:

Bericht über Ausreisepflicht von geflüchteten Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine  

Antragstext:

Gemeinsamer Antrag der BIC und der FDF:

Der Magistrat wird gebeten:

1. Wie viele geflüchtete Drittstaatsangehörige aus der Ukraine haben eine 
Ausreisepflicht erhalten?

2. Wie viele Studierende sind hiervon betroffen?

3. Nach welchen Kriterien können Studierende ihr Studium in Wiesbaden oder in 
Hessen fortführen?

Begründung: 
Menschen, die ohne ukrainischen Pass nach Deutschland kommen, haben einen sehr 
ungesicherten Status. Vor allem internationale Studierende gehören zu dieser Gruppe. Ihnen 
wird der vorübergehende Schutz, den die Ukrainer*innen erhalten, um sich legal in Deutschland 
und der EU aufhalten zu können, in der Regel nicht gewährt. In Deutschland durften sich 
geflüchtete Drittstaatenangehörige aus der Ukraine bis Ende August visumfrei aufhalten. Eine 
Gesamtübersicht über die Situation in Wiesbaden ist dem Ausländerbeirat wichtig.

 Wiesbaden, 14.03.2023


